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§ 56 AktG Haftung der Aktionare
beim Empfang verbotener

Zahlungen

AktG - Aktiengesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Aktionare haften den Glaubigern fur die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, soweit sie entgegen den
Vorschriften dieses Bundesgesetzes Zahlungen von der Gesellschaft empfangen haben. Dies gilt nicht, soweit sie
Betrage in gutem Glauben als Gewinnanteile bezogen haben.

2. (2)Ist Uber das Vermogen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren erdffnet, so Gbt wahrend dessen Dauer der
Masse- oder Sanierungsverwalter das Recht der Gesellschaftsgldubiger gegen die Aktionare (Abs. 1) aus.

3. (3)Die Gesellschaft kann Betrage nicht zurtickfordern, die Aktionare in gutem Glauben als Gewinnanteile bezogen
haben.

4. (4)Die Anspruche nach diesen Vorschriften verjahren in finf Jahren seit dem Empfang der Zahlung.

In Kraft seit 01.08.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 56 AktG Haftung der Aktionäre beim Empfang verbotener Zahlungen
	AktG - Aktiengesetz


